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Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der zur Zeit des

Satzungsbeschlusses gültigen Fassung

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zur Zeit des

Satzungsbeschlusses gültigen Fassung

Planzeichenverordnung (PlanzV 90)

vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), in der zur Zeit des

Satzungsbeschlusses gültigen Fassung

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht

(Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516)

Rechtsgrundlagen

Aufhebung des Bebauungsplans Weeze Nr. 21  "Süd-West" Lageplan

Verfahrensvermerke

Der Rat der Gemeinde Weeze hat am ............................... den Beschluss zur Aufhebung nach § 2 Abs. 1

BauGB gefasst.

Weeze, den ......................................

....................................

Bürgermeister

Der Entwurf mit der Begründung i.d.F.v. .............................. wurde vom Rat der Gemeinde Weeze am ................

zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Weeze, den ..............................................

..........................................

Bürgermeister

Die berührten Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom ....................... beteiligt und von der

öffentlichen Auslegung benachrichtigt. Die Auslegung wurde am ............................ bekanntgemacht und erfolgte

vom..........................bis zum .................................

Weeze, den ....................................

.............................

Bürgermeister

Die vorgebrachten Anregungen hat der Rat der Gemeinde Weeze am .......................... geprüft. Das Ergebnis

wurde mitgeteilt.

Weeze, ......................................

.............................

Bürgermeister

Die Aufhebung dieses Bebauungsplans ist gemäß § 10 BauGB in Verbindung mit § 7 GO in der - durch

Eintragung geänderten - Fassung vom Rat der Gemeinde Weeze als Satzung beschlossen worden.

Weeze, den ....................................

Bürgermeister                                 Ratsmitglied

Der Satzungsbeschluss des Rates über die Aufhebung vom ................................. nach § 10 Abs. 1 BauGB

wurde am                                    mit Hinweis auf die öffentliche Auslegung der Satzung ortsüblich bekannt

gemacht.

Mit der Bekanntmachung tritt die Aufhebungssatzung in Kraft.

Weeze, den

Der Bürgermeister

Gemarkung Wissen, Flur 10

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs

Bestehende Flurstücksnummer 

Bestehende Flurstücksgrenze 
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654

Bestehende Flurgrenze

Planzeichenerklärung




